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Amt für Bodenmanagement Fulda (26.03.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Avacon Netz GmbH (26.03.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Dem Hinweis wird im weiteren Verfahren gefolgt. Es erfolgt eine weitere Beteiligung 

im Rahmen der Entwurfsoffenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden weitere Versorgungsträger beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Die Autobahn GmbH des Bundes (21.03.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Hieraus ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Hessen Mobil, Schotten (30.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Bebauungsplankarte wird der Lärmschutzwall/ die Lärmschutzwand außerhalb 

der Straßengrundstücksfläche, genauer auf dem westlich angrenzenden Grundstück 

89/3, dargestellt. Dem Hinweis wird demnach bereits gefolgt.  

 

 

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, FD Allgemeines Verkehrsrecht (20.03.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, FD Landwirtschaft (14.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Straße Am Berg ist im Bestand bereits ausgebaut vorhanden. Die gesamte Stra-

ßenparzelle wird vorliegend als öffentliche Verkehrsfläche gesichert. Darüber hinaus 

besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Eingriffs-/ Ausgleichsplanung erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt. Die Hin-

weise werden bei der Planung einbezogen.  

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, FD UNB (29.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Eingriffs-/ Ausgleichsplanung erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt. 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Derzeit wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag durch ein Fachbüro erarbeitet. 

Dieses wird den Planunterlagen zum nächsten Schritt der Entwurfsoffenlage beigefügt 

und die Ergebnisse werden entsprechend eingearbeitet.  

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird im weiteren Planverfahren geprüft und die Ergebnisse in die Begrü-

nung eingearbeitet.  

  

Tanja Nusch
Rechteck



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Flächennutzungsplanänderung im Bereich des Bebauungsplanes „Am Berg“     Seite 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, FD Wasser- und Bodenschutz (29.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Arbeitshilfe (Stand 2023) ist bereits Grundlage für die entsprechenden Ausführun-

gen in der Begründung. Demnach besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet oder überschwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikogebiet), demnach besteht 

vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

  

Tanja Nusch
Rechteck



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Flächennutzungsplanänderung im Bereich des Bebauungsplanes „Am Berg“     Seite 11 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet oder überschwemmungsgefährdeten Gebiet (Risikogebiet). Zudem sind in der 

Begründung bereits Hinweise zu Starkregen und Fließpfaden enthalten. Im weiteren 

Planverfahren werden weitere Hinweise zum Umgang mit dem aufgrund der Topogra-

fie anfallenden Hangwasser in der Begründung ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Es wird im Bebauungsplan bereits textlich eine Dachbegrünung festgesetzt. Ergän-

zend werden Photovoltaik- und / oder Solarthermieanlagen festgesetzt. Diese werden 

ebenfalls kombiniert festgesetzt, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf be-

steht.   

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das Schutzgut Boden sowie die Thematik Bodenschutz werden im Umweltbericht ab-

gearbeitet.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis sowie die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen.  

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Be-

gründung ergänzt.  

Die Hinweise sind an die nachfolgenden Ebenen der Ausführungsplanung und Umset-

zung adressiert und dort entsprechend zu beachten.  
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Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Be-

gründung ergänzt.  

Die Hinweise sind an die nachfolgenden Ebenen der Ausführungsplanung und Umset-

zung adressiert und dort entsprechend zu beachten.  

 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das Regierungspräsidium mit dem entsprechenden Dezernat wurde vorliegend eben-

falls beteiligt.  

 

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Plangebiet sind derzeit keine nicht dokumentierten Vorflutgräben festzustellen, so-

dass an dieser Stelle kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Hinweise betreffen die nachfolgenden Planungsebenen. Sie sind bereits in den 

Planunterlagen enthalten, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  
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Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Zum nächsten Verfahrensschritt werden weitere Informationen zur Entwässerungspla-

nung in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 17.: Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Zum nächsten Verfahrensschritt werden weitere Informationen zur Entwässerungspla-

nung in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Es werden bereits Zisternen mit einer Brauchwassernutzung im Bebauungsplan fest-

gesetzt. Von einer weiterführenden Festsetzung zur Versickerung wird abgesehen. 

Durch die Vorgabe von Zisternen sowie auch von Gründächern wird bereits zu einem 

dezentralen Niederschlagswassermanagement beigetragen. Zum nächsten Verfah-

rensschritt werden weitere Informationen zur Entwässerungsplanung in der Begrün-

dung ergänzt.  

 

 

Zu 20.: Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Er betrifft nicht die Ebene der vorliegenden Bauleitplanung, sodass kein weiterer 

Handlungsbedarf besteht.  

 

 

Zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Eingriffs- / Ausgleichsplanung erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt. Der Hinweis 

wird dabei einbezogen.  
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Zu 23.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Die Hinweise sind an die nachfolgenden Ebenen der Ausführungsplanung und Umset-

zung adressiert und dort entsprechend zu beachten.  

 

 

 

Zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Ovag Netz GmbH (29.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. und zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend 

in der Begründung und im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen (Bebau-

ungsplan) ergänzt.  

Im beiliegenden Übersichtsplan wird erkenntlich, dass die Leitungen innerhalb der 

Straßenparzelle verlaufen. Demnach ist keine zusätzliche Darstellung in der Bebau-

ungsplankarte notwendig. Zudem ist der Trafo nördlich (außerhalb) des Plangebietes 

zu verorten, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Er betrifft nicht die Ebene der vorliegenden Bauleitplanung, sodass kein weiterer 

Handlungsbedarf besteht.  

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist keine Veränderung der Kabellage vorgesehen. 

Demnach besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Kabel verlaufen innerhalb der Straßenparzelle. Hier sind im Bebauungsplan keine 

Bepflanzungen vorgesehen. Der Hinweis wird klarstellend zu Beachtung bei der Bau-

ausführung in der Begründung ergänzt.  

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Eingriffs-/ Ausgleichsplanung erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt. Dann erfolgt 

eine weitere Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.  

 

 

Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis betrifft nicht die vorliegende Ebene der Bauleitplanung, sodass kein wei-

terer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

  

Tanja Nusch
Rechteck
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Anlage 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

(23.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden klarstellend in der Begründung ergänzt und sind im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen und Bauausführung zu beachten.  

 

 

 

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Regierungspräsidium Gießen (25.04.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

 

 

 

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Demnach ist die Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung 

angepasst.  

 

 

 

Zu 5.: Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundwasser, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Zum nächsten Verfahrensschritt werden weiter Ausführungen zur Wasserversorgung 

und Entwässerungsplanung ergänzt. Grundsätzlich ist jedoch anzuführen, dass sich 

die angeführten Punkte auf die nachfolgenden Planungsebenen sowie das später Nut-

zerverhalten beziehen. Diese können auf Ebene der vorliegenden Bauleitplanung 

nicht abschließend betrachtet werden.   

Tanja Nusch
Rechteck
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 

 

Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Diese wurden vorliegend ebenfalls beteiligt.  

 

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Sie sind an die nachfolgende Bauausführungsebene adressiert und dort entsprechend 

zu beachten.  

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es liegen keine Daten/ Informationen zu Altlasten vor. Demnach besteht kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 14.: Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Er ist nicht an die Ebene der vorliegenden Bauleitplanung adressiert, sodass vorlie-

gend kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In der hessischen Kompensationsbewertung wird zum Schutzgut Boden aufgeführt, 

dass ein gesonderter Ausgleich bei Flächen kleiner gleich 10.000 m2 bei Ertragsmess-

zahlen unter 20 und über 60 erforderlich wird. Im Boden Viewer Hessen wird diese mit 

40-45 angegeben. Demnach wird vorliegend kein zusätzlicher Ausgleich notwendig.  

 

 

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

 

Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Sie sind an die nachfolgende Bauausführungsebene adressiert und dort entsprechend 

zu beachten.  

 

  

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck

Tanja Nusch
Rechteck
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Immissionsschutz, Dez. 43.2 

 

Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme zum Bebauungsplan wird in der Auswertung zum Bebauungsplan 

eingestellt und beachtet.  

 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

 

Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

Zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
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Zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Eingriffs-/ Ausgleichsplanung erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt. Die Hin-

weise werden bei der Planung einbezogen.  

 

 

Obere Forstbehörde, Dez. 53.1 

 

Zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

 

Zu 23.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Untere Naturschutzbehörde wurde vorliegend ebenfalls beteiligt. Die Stellung-

nahme ist in dieses Dokument eingestellt.  

 

 

Bauleitplanung, Dez. 31 

 

Zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Vorliegend sollen voraussichtlich zwei Bauplätze für Mehrfamilienhäuser im Sied-

lungsgefüge entstehen. Die Flächen grenzen an das Schulgelände an und sind bereits 

voll erschlossen. Sie bieten sich daher für eine städtebaulich sinnvolle Ergänzung der 

vorhandenen Bebauung an. Hierdurch können Lücken im Siedlungsgefüge geschlos-

sen/ vervollständigt werden und gleichzeitig kann eine fingerförmige Siedlungsent-

wicklung in den Außenbereich vermieden werden.  

Zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage werden weitere Ausführungen 

zur Alternativenprüfung in der Begründung eingearbeitet.  
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Zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Daten werden in der Begründung und im Umweltbericht redaktionell korrigiert.  
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Zav Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (15.04.2025)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die benannten Behörden wurden vorliegend ebenfalls beteiligt.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis ist im Rahmen der Umsetzungsebene zu beachten und wird daher klar-

stellend in die Begründung ergänzt.   
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Bürger 1 (06.05.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die benannten Bereiche sind außerhalb der vorliegenden Flächennutzungsplanände-

rung zu verorten. Sie liegen zwar in der näheren Umgebung aber außerhalb des vor-

liegenden räumlichen Geltungsbereiches, sodass sie auch außerhalb des Handlungs-

rahmens der vorliegenden Planung liegen. Durch den vorliegenden Bebauungsplan 

wird daher nicht die Bebaubarkeit oder Nicht-Bebaubarkeit der benannten Flächen 

geregelt. 

 

Ein Teil des benannten Bereiches ist über den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4 

„Märzwiese“ (1975) erfasst und lässt eine Wohnbebauung zu.  

Da die benannten Flächen außerhalb des vorliegenden räumlichen Geltungsbereiches 

liegen besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genom-

men.  

Die angesprochenen Flächen liegen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

des vorliegenden Bebauungsplanes, sodass vorliegend kein weiterer Handlungsbe-

darf besteht.  

 

 


